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MAI 2023 

EDITORIAL 

Liebe Mandanten, 

der Bundesfinanzhof nahm 
Stellung zur Frage der Ver-
wirklichung des Tatbestands 
der Einkunftsart "Vermietung 
und Verpachtung" eines 
schenkweise und befristeten 
Quotennießbrauchs, welchen 

ein Kläger für seinen Gesellschaftsanteil an einer 
Grundstücksgesellschaft mit seinem volljährigen 
Sohn vereinbart hat. Fraglich war, ob der Nieß-
brauchsnehmer nach der Vertragslage und tatsäch-
lichen Handhabung eine einem Gesellschafter ähn-
liche Stellung innehat.  

In weiteren aktuellen Urteilen nahm der Bundesfi-
nanzhof Stellung zur Entstehung und Berichtigung 
der Umsatzsteuer bei ratenweiser Vergütung für 
die Errichtung einer Photovoltaikanlage. 

Zudem werden ab 01.04.2023 laut Bundesfinanzmi-
nisterium die geänderten Programmablaufpläne 
für den Lohnsteuerabzug 2023 angewendet und es 
greifen Lohnerhöhungen für Beschäftigte verschie-
dener Branchen. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe 
der Monatsinformation oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Einen sonnenreichen Mai wünscht Ihnen 

Ihr 
 

 

Michael Sackmann 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Vermietung und Verpachtung - Zurech-

nung der Einkünfte bei Quotennießbrauch 

an einem Gesellschaftsanteil 

Durch die Bestellung des Nießbrauchs an einem 
Gesellschaftsanteil an einer vermögensverwalten-
den Personengesellschaft erzielt der Nießbraucher 
‑ anstelle des Gesellschafters ‑ die auf den Anteil 
entfallenden Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung, wenn und soweit er aufgrund der ihm 
vertraglich zur Ausübung überlassenen Stimm- und 
Verwaltungsrechte grundsätzlich in der Lage ist, 
auch an Grundlagengeschäften der Gesellschaft 
mitzuwirken. 

Entsprechendes gilt nach einem Urteil des Bundes-
finanzhofs beim Quotennießbrauch an einem Ge-
sellschaftsanteil. Der Quotennießbraucher erzielt 
nur dann die auf den Anteil entfallenden Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung, wenn die ver-
traglichen Regelungen über die Bestellung des 
Quotennießbrauchs sicherstellen, dass der Gesell-
schafter die Entscheidungen ‑ und zwar auch sol-
che, die die Grundlagen der Gesellschaft betreffen 
‑ nicht allein und/oder gegen den Willen des Quo-
tennießbrauchers treffen kann.  

Hinweis: 
Laut Bundesfinanzhof sind vertragliche Regelungen 
wohl schädlich, die jenseits des Anwendungsbereichs 
des § 1071 Abs. 2 BGB dem Gesellschafter das Mitwir-
ken zubilligen, ohne Rücksicht auf den Nießbraucher 
nehmen zu müssen. 

Änderung beim Lohnsteuerabzug: Arbeit-

nehmer dürfen mit mehr Netto-Gehalt 

rechnen 

Ab 01.04.2023 werden laut Bundesfinanzministe-
rium die geänderten Programmablaufpläne für den 
Lohnsteuerabzug 2023 angewendet. Berücksichtigt 
wird dabei "die Anhebung des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags auf 1.230 Euro und des Entlastungs-
betrags für Alleinerziehende auf 4.260 Euro durch 
das Jahressteuergesetz 2022". Das heißt unter an-
derem für Angestellte oder Beamte: Durch die hö-
heren Steuerfreibeträge können sie auch mit ei-
nem höheren Netto-Gehalt auf ihrem Konto rech-
nen. 

Zufluss von Bonuszinsen aus einem Bau-

sparvertrag bei nur buchmäßigem Aus-

weis der Zinsen auf Bonuskonto 

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag fließen ei-
nem Steuerpflichtigen nicht bereits mit dem jährli-
chen Ausweis der Zinsen auf einem von der Bau-
sparkasse geführten Bonuskonto zu, wenn ein An-
spruch auf die Bonuszinsen nur nach einem Ver-
zicht auf das Bauspardarlehen entsteht, die Bonus-
zinsen erst bei Auszahlung des Bausparguthabens 
fällig werden und über sie nur in Verbindung mit 
dem Bausparguthaben verfügt werden kann. So 
entschied der Bundesfinanzhof. 

Das Finanzgericht hat demnach zu Recht entschie-
den, dass das Finanzamt berechtigt war, die Bonus-
zinsen im Streitjahr in voller Höhe der Besteuerung 
zu unterwerfen. Im Streitfall handelte es sich bei 
den von der Bausparkasse gutgeschriebenen Bo-
nuszinsen um eine Erhöhung der dem Kläger für die 
Überlassung des Bausparguthabens gewährten 
Guthabenzinsen. Die Bonuszinsen stellten deshalb 
‑ ebenso wie die Guthabenzinsen ‑ ein Entgelt für 
die Überlassung von Kapitalvermögen zur Nutzung 
dar. Etwas anderes gilt nicht deshalb, weil bei ei-
nem Bausparvertrag das Sparen in der Regel ledig-
lich Durchgangsstadium auf dem Weg zur Erlan-
gung eines Bauspardarlehens ist. Denn dies 
schließt nicht aus, dass im Einzelfall der Sparzweck 
für den Abschluss eines Bausparvertrags (mit-)be-
stimmend ist. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Er-
wartung einer Rendite aus dem Bausparguthaben 
im Vordergrund steht. Dabei genügt es, wenn die 
Absicht, Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erzie-
len, nur als Nebenzweck verfolgt wird. 

Lohnerhöhungen für Beschäftigte ver-

schiedener Branchen  

Tarifbeschäftigte Mitarbeiter im Bauhauptgewerbe 
– Hoch-, Tief oder Straßenbau - können sich seit 
01.04.2023 über mehr Gehalt freuen. Im Westen 
um 2 % und im Osten um 2,7 %. Im Mai steht zudem 
noch eine Einmalzahlung über 450 Euro an. 

Der branchenbezogene Mindestlohn für Maler und 
Lackierer steigt ab 01.04.2023 von 13,80 auf 14,50 
Euro. Für Helfer beträgt der Mindestlohn dann 
12,50 Euro; das ist eine Erhöhung von 1,10 Euro pro 
Stunde. 
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Der tarifliche Mindestlohn für Leihbeschäftigte 
liegt ab 01.04.2023 bei mindestens 13 Euro pro 
Stunde. Die Stundenentgelte richten sich nach der 
jeweiligen Entgeltgruppe. Eine Übersicht für alle 
Entgeltgruppen liefert die IG Metall. 

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Steuerliches Einlagekonto: Gesellschafter 

hat keine Anfechtungsbefugnis 

Das Körperschaftsteuergesetz schreibt vor, dass 
der Bestand des steuerlichen Einlagekontos mit ei-
nem besonderen Bescheid festzuschreiben ist. Auf 
dem Konto sind insbesondere die Einlagen zu erfas-
sen, die der Gesellschafter an „seine“ Kapitalgesell-
schaft geleistet hat. Wenn solche Einlagen später 
an den Gesellschafter aus dem Einlagekonto zu-
rückgezahlt werden, dann muss der Gesellschafter 
diese sog. Einlagenrückgewähr nicht versteuern. 
Obgleich der Bescheid somit im Wesentlichen Be-
deutung für die Besteuerung des Gesellschafters 
hat, richtet sich der Bescheid ausschließlich an die 
Kapitalgesellschaft. 

Der Bundesfinanzhof hat diese Auffassung bestä-
tigt. Grundsätzlich kann ein Bescheid nur von den 
Adressaten angefochten werden. Das ist im Fall des 
Bescheids nach dem Körperschaftsteuergesetz die 
Kapitalgesellschaft und allein sie kann deshalb Ein-
spruch einlegen und Klage erheben. Der Gesell-
schafter der Kapitalgesellschaft ist nicht Adressat, 
sondern als Dritter lediglich mittelbar von dem Be-
scheid betroffen. Ein eigenes Anfechtungsrecht des 
Gesellschafters (sog. Drittanfechtungsrecht) ist 
auch nicht ausnahmsweise anzuerkennen. Zum ei-
nen besteht keine Rechtsschutzlücke, da die Kapi-
talgesellschaft Fehler des Bescheids im Rechts-
behelfsverfahren geltend machen kann. Zum ande-
ren hat ein solches Recht zur Folge, dass der Be-
scheid noch nach vielen Jahren vom Gesellschafter 
angefochten werden kann und dauerhaft kein 
Rechtsfrieden eintritt. Die Versagung eines eigenen 
Anfechtungsrechts des Gesellschafters ist auch mit 
der Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes ver-
einbar (Art. 19 Abs. 4 GG). 

Errichtung einer Photovoltaikanlage: 

Steuerentstehung und -berichtigung bei 

späterer Vereinnahmung des Entgelts 

Der Bundesfinanzhof hatte u. a. die Frage zu klären, 
ob der Unternehmer im Hinblick auf eine ge-
troffene Fälligkeitsabrede, nach der die verein-
barte Vergütung nur insoweit zur Zahlung fällig 
wird, als sie aus den laufenden Einnahmen der 
Stromeinspeisung des Auftraggebers beglichen 
werden kann, bereits für den Besteuerungszeit-
raum der Steuerentstehung berechtigt ist, die nach 
vereinbarten Entgelten berechnete Steuer zu be-
richtigen.  

Die Steuer entsteht auch dann mit der Leistungs-
ausführung, ohne dass es zu einer Steuerberichti-
gung kommt, wenn der Unternehmer für die Er-
richtung einer Photovoltaikanlage mit dessen Be-
treiber vereinbart, dass das Entgelt hierfür nur in-
soweit geschuldet wird, als es durch Einnahmen 
aus der Stromeinspeisung beglichen werden kann. 
Die Klägerin ist hier nicht berechtigt, die Steuer für 
die jeweilige Teilleistung im Umfang des jeweiligen 
Unterschiedsbetrags zwischen dem vereinbarten 
und dem vereinnahmten Entgelt zu berichtigen. 

Verwendung eines neu erworbenen Pkw 

teils für steuerpflichtige, teils für steuer-

freie Umsätze - Vorsteueraufteilung nicht 

nach Umsatzschlüssel 

Wird ein Pkw nach der Anschaffung teils zur Erzie-
lung steuerpflichtiger und teils zur Erzielung steu-
erfreier Umsätze verwendet, ist die Vorsteuerauf-
teilung für den Pkw auf Grundlage der Fahrleistung 
des Pkw vorzunehmen. Eine Aufteilung im Verhält-
nis der auf die steuerpflichtigen bzw. steuerfreien 
Umsätze entfallenden Fahrleistungen führt laut Fi-
nanzgericht Baden-Württemberg zu einer präzise-
ren wirtschaftlichen Zurechnung als der Umsatz-
schlüssel.  

Wenn eine Unternehmerin den neuen Pkw kurz vor 
Jahresende (hier: November) erworben und im 
Jahr der Anschaffung des Pkw bereits zuvor einen 
anderen „funktionsgleichen” Pkw für die gleichen 
Umsätze genutzt hat, ist für die Vorsteuerauftei-
lung auf die tatsächliche Verwendung sowohl des 
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alten als auch des neuen Pkw im gesamten Kalen-
derjahr und somit auf die Gesamtfahrleistung im 
gesamten Kalenderjahr abzustellen. 

Wenn der neu angeschaffte Pkw ab der Anschaf-
fung bis zum Jahresende in einem anderen Umfang 
als bei der Vorsteueraufteilung beim Kauf auf Basis 
der Gesamtfahrleistung für das Kalenderjahr ermit-
telt für steuerpflichtige bzw. steuerfreie Umsätze 
genutzt wird, ist insoweit eine Vorsteuerberichti-
gung vorzunehmen. Es kann jedenfalls in Fällen, bei 
denen ein bereits vorhandenes Wirtschaftsgut 
durch ein funktionsgleiches ausgetauscht wird, zu 
einem Nebeneinander der Anwendung von Vor-
steuerabzugsausschluss und zur Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs kommen. 

Tatsächliche Durchführung eines Gewinn- 

abführungsvertrags – Anerkennung einer 

körperschaftsteuerrechtlichen Organ-

schaft 

Wenn es während der Mindestvertragslaufzeit von 
fünf Jahren zur Nichtdurchführung des Gewinnab-
führungsvertrags kommt, führt dies nicht nur zu ei-
ner Unterbrechung der körperschaftsteuerrechtli-
chen Organschaft für einzelne Veranlagungszeit-
räume, sondern insgesamt zu einer (rückwirken-
den) Nichtanerkennung der körperschaftsteuer-
rechtlichen Organschaft. 

Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabfüh-
rungs- und Beherrschungsvertrags setzt nach ei-
nem Urteil des Bundesfinanzhofs voraus, dass er 
entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen 
vollzogen wird. Dies bedeutet u. a., dass die nach 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
ermittelten Gewinne tatsächlich durch Zahlung 
oder Verrechnung an den Organträger abgeführt 
werden. "Verrechnung" ist in diesem Zusammen-
hang so zu verstehen, dass es sich um eine einer 
tatsächlichen Zahlung gleichstehende Aufrechnung 
handeln muss; die reine Buchung der Forderung 
ohne Erfüllungswirkung ist dagegen nicht ausrei-
chend.  

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

Stille Beteiligung am Unternehmen des 

Arbeitgebers - Einkünfte aus Kapitalver-

mögen oder aus nichtselbstständiger 

Arbeit? 

Ein am Gewinn und Verlust des Unternehmens be-
teiligter stiller Gesellschafter ist nicht als Mitunter-
nehmer anzusehen, wenn er weder am Unterneh-
menswert noch am Zuwachs der stillen Reserven 
des Betriebsvermögens einschließlich des Firmen-
werts beteiligt ist und ihm auch keine über das 
Recht, die Jahresabschlüsse einschließlich der Prü-
fungsberichte des Abschlussprüfers einzusehen, 
hinausgehenden Stimm- oder Widerspruchsrechte 
zustehen. So entschied das Finanzgericht Baden-
Württemberg. 

Der Umstand, dass der Arbeitnehmer keinen ar-
beitsvertraglichen Anspruch auf Einräumung der 
stillen Beteiligung hat, spricht für ein unabhängig 
vom Arbeitsverhältnis bestehendes Sonderrechts-
verhältnis. Bei der Möglichkeit, die stille Einlage 
durch stehengelassene Gewinnanteile zu erbrin-
gen, handelt es sich um eine übliche Möglichkeit 
zur Einlageerbringung.  

Eine Veranlassung der stillen Beteiligung durch das 
Arbeitsverhältnis lässt sich nicht daraus herleiten, 
dass die Gewinnbeteiligung des Arbeitnehmers aus 
der stillen Beteiligung nicht auf einen bestimmten 
- absoluten und angemessenen - Prozentsatz der 
Einlageleistung begrenzt ist. 

Die Gewinnanteile aus der stillen Beteiligung an der 
GmbH führen hier beim Kläger nicht zu Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit, sondern zu Ein-
künften aus Kapitalvermögen. 

 



 

5/7 

FÜR IMMOBILIENBESITZER 

Veräußerung eines Kaufhauses nach 

Fassadensanierung kein gewerblicher 

Grundstückshandel 

Ein gewerblicher Grundstückshandel liegt mangels 
einer nachhaltigen Tätigkeit nicht vor, wenn ledig-
lich ein Objekt (vorliegend ein Einzelhandels-Kauf-
haus) angeschafft, die Fassade saniert und es an-
schließend veräußert wird. Dies gilt laut einem 
Urteil des Finanzgerichts Hamburg jedenfalls dann, 
wenn die Steuerpflichtige im Rahmen der Fassa-
densanierung keine Aktivitäten entwickelt, die 
nach Umfang und Gewicht über das hinausgehen, 
was beim Bau eines jeden Gebäudes erforderlich 
ist. 

Hinweis: 
Zur Beurteilung der korrekten Abgrenzung zwischen 
privater Vermögensverwaltung und gewerblichem 
Grundstückshandel sei auf die Einkommensteuer-
Hinweise 2020, Anhang 17 (Bundesfinanzministerium 
vom 26.03.2004) hingewiesen. 

Berechnung der AfA: Restnutzungsdauer 

eines Mietobjekts nach Immobilienwert-

verordnung 

Von einem Steuerpflichtigen können eingeholte 
Wertgutachten, in denen die Restnutzungsdauern 
von Mietobjekten nach der Immobilienwertverord-
nung (ImmoWertV) berechnet werden, der Ermitt-
lung der Abschreibung für Abnutzung (AfA) zu-
grunde gelegt werden. So entschied das Finanzge-
richt Münster.  

Den Steuerpflichtigen steht nach den Grundsätzen 
des Urteils des Bundesfinanzhofs ein Wahlrecht zu, 
sich mit den typisierten AfA-Sätzen zufriedenzuge-
ben oder eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer 
geltend zu machen und darzulegen. Dabei ist keine 
Gewissheit über eine kürzere tatsächliche Nut-
zungsdauer erforderlich. Vielmehr kann allenfalls 
größtmögliche Wahrscheinlichkeit verlangt wer-
den, sodass eine Schätzung des Steuerpflichtigen 
nur dann zu verwerfen ist, wenn sie eindeutig au-
ßerhalb des angemessenen Schätzungsrahmens 
liegt. Dabei kann das Verfahren der Gebäudesach-
wertermittlung nach der ImmoWertV Anwendung 

finden, auch wenn dieses eine modellhafte Berech-
nung darstellt, die nicht primär auf die Ermittlung 
der tatsächlichen Nutzungsdauer nach dem Ein-
kommensteuergesetz gerichtet ist. Ausgehend von 
diesen Grundsätzen sind daher auf Grundlage ein-
gereichter Gutachten ermittelte Restnutzungsdau-
ern nicht zu beanstanden. 

Bundesregierung einigt sich auf neues 

Förderkonzept für erneuerbares Heizen 

Die Bundesregierung hat sich am 19.04.2023 auf 
ein neues Förderkonzept zum erneuerbaren Heizen 
verständigt. Mit dem Gesetzentwurf zur Novelle 
des Gebäudeenergiegesetzes wird der verbindliche 
Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen ge-
setzlich verankert. D. h. konkret, dass ab dem 
01.01.2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung 
zu mindestens 65 % mit Erneuerbaren Energien be-
trieben werden muss. Daher wird in der Folge auch 
die Förderung angepasst. 

Das Gebäudeenergiegesetz wird nun dem Bundes-
tag und Bundesrat zugeleitet. 

Vorsicht bei Sanierungsmaßnahmen 

Der Gesetzgeber versucht mit gesetzlichen Vorga-
ben die energetische Gebäudesanierung als wichti-
gen Baustein der Energiewende voranzubringen. 
Dabei wurde ganz offensichtlich ein Aspekt überse-
hen, der diese Bemühungen stark behindern kann. 
Laut der Sachverständigengesellschaft Richardson 
in Witten wird in nächster Zeit das Thema Asbest 
dramatisch an Bedeutung gewinnen. Es ist nicht 
bekannt, wie viele Wohnungen und Gebäude, die 
bis zum Verbot im Jahr 1993 gebaut wurden, As-
best enthalten. Der Anteil dürfte aber erheblich 
sein.  

Da bei energetischen Sanierungsmaßnahmen As-
bestfasern freigesetzt werden können, greifen die 
gesetzlichen Schutzmaßnahmen, was zu erhebli-
chen Kostensteigerungen führen kann. 

Hinweis: 
Bevor eine energetische Gebäudesanierung realisiert 
wird, sollte bei betroffenen Objekten vorab eine As-
bestverprobung durch einen Sachverständigen in 
Auftrag gegeben werde. Nur so sind unkalkulierbare 
Risiken zu vermeiden. 
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Auszubildende 

zum Steuerfachangestellten 

(m/w/d) 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
• Verständnis für Zahlen 
• gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 
• Engagement und Teamgeist 
• Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
• ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 

• Erstellen der Finanzbuchführung 
• Erledigen der Lohn- und Gehaltsabrechnun-

gen 
• Vorbereiten von Jahresabschlüssen 
• Erstellen von Steuererklärungen für Privat-

personen und Firmen 
• Prüfen von Steuerbescheiden 
• Direkter Kontakt zu den Mandanten nach 

Ende der Einarbeitung 

Das bieten wir Ihnen: 

• Fortbildungsmöglichkeiten als Steuerfachwirt 
oder Bilanzbuchhalter 

• auf Wunsch ist auch ein duales Studium mög-
lich 

Auszubildende 

zum Kaufmann für Büromanagement 
für unser Sekretariat (m/w/d) 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• einen guten Realschulabschluss oder Abitur 
• sicherer Umgang in der deutschen Sprache 

und Rechtschreibung 
• Organisationstalent, Engagement und Team-

geist 
• Sorgfalt und die Bereitschaft, ständig Neues 

zu lernen 
• ein offenes und freundliches Auftreten 

Zu Ihren Ausbildungsaufgaben gehören: 

• allgemeine Büroorganisation 
• Terminmanagement 
• Korrespondenz 
• Postbearbeitung mithilfe des DATEV 

Dokumentenmanagementsystems (DMS) 
• Empfang und Telefonzentrale 
• Mandantenbetreuung 
• Erstellung von Ausgangsrechnungen 
• Stammdatenpflege 
• Layout von Jahresabschlussberichten 
• Buchhaltung 

Das bieten wir Ihnen: 

• Fortbildungsmöglichkeiten 

IN EIGENER SACHE: 

Wir möchten unser junges Team weiter verstärken und suchen zum 01.08.2023: 

Wir bringen Ihnen Vertrauen entgegen und übertragen Ihnen Verantwortung. Sie arbeiten an einem moder-
nen, attraktiven Arbeitsplatz in der Nähe der Universität mit guter Verkehrsanbindung. Sie haben hilfsbereite 
Kolleginnen und Kollegen und ein angenehmes Arbeitsklima, regelmäßige Rückenschule, kostenfreie Getränke 
und Obst am Arbeitsplatz runden das positive Umfeld ab. 
Und: Sie erhalten einen sicheren Arbeitsplatz nach Ende der Ausbildung! 

INTERESSIERT? Wir freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung:  

Jantzen Sackmann & Partner mbB 

Frau Taina Tobias 
Lise-Meitner-Straße 6, 28359 Bremen 
Mail: t.tobias@wp-jsp.de 
Tel.: 0421/36300-14  

mailto:t.tobias@wp-jsp.de
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im Mai 2023 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Mittwoch, 10.05.2023 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

15.05.2023 

15.05.2023 

Montag, 15.05.2023 Gewerbesteuer 

Grundsteuer4) 

19.05.2023 

19.05.2023 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

4) Vierteljahresbetrag 

Folgende Steuern werden im Juni 2023 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 12.06.2023 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

15.06.2023 

15.06.2023 

15.06.2023 

15.06.2023 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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